
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/4/9 91/07/0008
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1991

Index

L66503 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Niederösterreich

80/06 Bodenreform

Norm

FlVfGG §8 Abs2;

FlVfLG NÖ 1975 §115 Abs3;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 83/07/0238 E 12. Februar 1985 VwSlg 11668 A/1985 RS 1(Hier: Kostenbefreiung)

Stammrechtssatz

Ein Beitragsnachlass nach § 115 Abs 3 NÖ FlVfLG 1975 setzt unverhältnismäßige Vorteile aller übrigen oder einzelner

anderer Parteien und die Vermeidung von für den Begünstigten offensichtlicher und unbilliger Härten voraus.
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